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§ 432 EO Geschaftsverteilung bei
exekutionsrechtlichen Klagen und

Antragen

EO - Exekutionsordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Klagen und Antrage nach den88 35 und 36 zwischen Ehegatten aus dem Eheverhaltnis sowohl wahrend als
auch nach Auflésung der Ehe, zwischen eingetragenen Partnern aus dem Partnerschaftsverhaltnis sowohl
wahrend als auch nach Auflésung der Partnerschaft sowie zwischen Eltern und Kindern aus dem Eltern-Kind-
Verhaéltnis gehoren in die fur die Familienrechtssache zustandige Abteilung.

2. (2)Alle sonstigen Klagen nach den8§ 17, 35, 36 und 37 sind von der mit Exekutionssachen befassten Abteilung zu
bearbeiten.

In Kraft seit 01.08.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/35
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/17
file:///

	§ 432 EO Geschäftsverteilung bei exekutionsrechtlichen Klagen und Anträgen
	EO - Exekutionsordnung


